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C. Gerüstbrücken. 

Für den Transport größerer Erd- oder Steinmassen über trockene oder nasse 
Gräben, über schmale Täler u. dgl. werden oft entsprechende Überbrückungen 
auszuführen sein, die im allgemeinen so wie hölzerne, provisorische Brücken her- 
gestellt werden. 

Über schmale Gräben werden die den Brückenbelag tragenden Balken bloß 
auf zwei Langschwellen gelegt; für breitere Gräben sind außerdem zur Unterstützung 
der Brücke die erforderlichen Ständerjoche nach Fig. 5, T. 7, herzustellen. Bei tiefen 
Gräben, bei denen die unterstützenden Joche zu hoch ausfallen würden, kann eine 
Unterstützung der Tragbalken mit einfachen oder doppelten Sprengwerken erfolgen. 
Hängwerke oder zusammengesetzte Balken sind für derart provisorische Über- 
brückungen schon zu kompliziert. 

Gerüstbrücken über unebenes oder versumpftes Terrain, für auf Schienen 
laufende Rollwagen können nach Fig. 5, T. 7, hergestellt werden. Die Ständer @ 
werden je nach ihrer Höhe 0-80 bis 1-50 m tief in den Boden eingegraben oder ein- 
gerammt, auf die erforderliche Höhe abgesägt und auf diese die Kappschwellen 5 
aufgezapit und mit den Ständern verklammert. Gegen seitliche Schwankungen 
wird, über sämtliche Ständer eines Joches reichend, eine zangenartige Strebe e 
mit diesen verbolzt. Auf den Kappschwellen liegen die erforderlichen Tragbalken d 
und auf diesen die Querriegel e, welche die Schienen und den Bohlen- oder Pfosten- 
belag f aufnehmen. Sind keine Schienen erforderlich, so kann der Bohlen- oder 
Pfostenbelag unter Weglassung der Querriegel direkt auf die Tragbalken gelegt 
werden. 

IV. Maurerarbeiten. 

Allgemeines über Benennung und Verband der Mauern. 

Unter Mauerwerk versteht man übereinandergelegte Schichten von 
Steinen, die gewöhnlich durch ein Verbindungsmittel (Mörtel) zu einem Ganzen 
verbunden sind. 

Zu den Maurerarbeiten gehören alle zur Herstellung von Mauern 
samt deren Verputz erforderlichen Arbeiten sowie die verschiedensten Versetz- 
arbeiten. 

Das Mauerwerk kann aus natürlichen oder aus. künstlichen Steinen oder 
aus Stampf- und Gußmassen (Beton u. dgl.) hergestellt werden. 

Je nach den bei Herstellung von Mauern zur Verwendung gelangenden Bau- 
materialien unterscheidet man: Ziegel-, Bruchstein-, Quadermauerwerk, gemischtes 
und zusammengesetztes Mauerwerk, schließlich Beton- und Pis&mauerwerk. 

Die seitlichen Flächen einer Mauer heißen Wandflächen oder Wände. 
Die sichtbaren Wandflächen, die nicht durch anschließende Erde u. del. verdeckt. 
sind, daher rein bearbeitet werden, nennt manMauerhäupter. Der Ausdruck 
„Wand’” wird auch allgemein gebraucht, z. B. Scheidewand, Erdwand, Riegelwand, 

Bretterwand usw. 
Diejenigen Flächen eines Mauersteines, auf welchen der Druck des Mauer- 

werkes lastet, heißen Lagerflächen. Die Berührungsflächen eines Steines 
mit den Nachbarsteinen, die keinen Druck auszuhalten haben, heißen St oB- 
flächen. 

Der Raum zwischen den Lagerflächen heißt Lagerfuge, jener zwischen 
den Stoßflächen Stoßfuge. Die am Mauerhaupte sichtbaren Mörtelfugen nennt 
man Mörtelbänder. 


